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Sachverhalt und Antrãge 

Auf den Gegenstand der am 4. Mãrz 1983 angemeldeten 

europãischen Patentanineldung Nr. 83 200 311.5 ist am 

16. Juli 1986 das vier Patentansprüche umfassende 

europäische Patent Nr. 91 139 erteilt worden. 

Gegen das erteilte Patent hatte die Beschwerdegegnerin 

- 	Einspruch eingelegt und beantragt, das Patent zu 

widerrufen. 

In der mUndliche Verhandlung am 6. Dezember 1988 wurde das 

Patent wegen inangeinder erfinderischer Tâtigkeit von der 

EinspruchsabteilUflg widerrufen. Die Begründung wurde am 

28. Dezember 1988 zur Post gegeben. 

Gegen die Entscheidung hat die Beschwerdeführerin (Patent-

inhaberin) am 27. Februar 1989 unter gleichzeitiger 

Entrichtung der Gebühr Beschwerde eingelegt. Die 

schriftliche Begründung ist am 5. Nai 1989 eingegangen. 

Auf folgende Druckschriftefl wurde im Beschwerdeverfahren 

verwiesen: 

(Dl) 	DE-C-962 764 

Bericht D21, CIMAC-KongreB, Helsinki, 1981 

(D2 1 ) 	Diskussionsreport D21, CIMAC-Kongrei3, Helsinki, 

1981 

K. Zinner, Aufladung von Verbrennungsmotoren, 

2. Auflage, Springer Verlag, 1980, S. 171 und 

332 

The Motor Ship, Juni 1984, S. 7 

Marine Propulsion, Juni 1984, S. 3 
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(D1O) 	Bericht Al2, S. 1, 11 und 12 vom CI14AC-Kongrel3, 

Kopenhagen, 1962 

(Dli) 	JP-Y2-58-56340 (und eine Ubersetzung in der 

englischen Sprache) 
(Dli') 	JP-IJ-54-158912 

Aul3erdem wurde auf die Stellungnahine von Herrn Prof. Dr. - 
Ing. G. Woschni hingewiesen. 

V. 	Am 25. März 1992 f and eine mündliche Verhandlung statt. 

In der Verhandlung hat die Beschwerdeführerin einen neuen 
Patentanspruch 1 eingereicht. 

Der geltende Anspruch 1 lautet wie folgt: 

"Abgasturbolader an aufgeladenem Dieselmotor mit 
separater, leistungsabgebender Nutzturbine (6 1 , 6 11 ) und 
Mittein (8 1 , 8 11 ) zu deren Aul3erbetriebsetzung, dadurch 
gekennzeichnet, 

daB die direkt mit dem Abgasreceiver (5) des Diesel-
motors (1) verbundene Laderturbine (3 1 , 3 11 ) mit einer 
für Teillast optimierten Turbinenflãche versehen ist, 
weiche so bemessen ist, daB auch im Vollastbetriebs-
punkt bei zugeschalteter Nutzturbine (6 1 , 6 11 ) der 
gewunschte Ladedruck erreicht wird, 

- 	daB die Nutzturbine so bemessen ist, daB sie eine 
Leistung von bis zu 30 % der Laderturbinenleistung 
aufweisen kann, 

daB die Nutzturbine schiagartig bei einer 
vorbestimmten Motorteillast auBer Betrieb gesetzt 
wird und oberhaib dieses Grenzwertes zugeschaltet 
wird." 
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Die BeschwerdefUhrerifl hat un schriftlichen Verfahren und 

während der inündlichen Verhandlung im wesentlichen 

folgendes vorgetragen: 

Die Aufgabe der Erfindung, den spezifischen Verbrauch un 
ganzen Drehzahlbereich und das Teillastverhalten zu 
verbessern, sei nicht selbstverständlich und gehäre 

keineswegs zu den stândigen, grundlegenden Aufgaben eines 

Fachmannes. 

Die Nutzturbine geinãJ3 Druckschrift Dl werde nicht bei 

vorbestiminter Teillast, sondern bei LeistungsüberschuB an 

der Laderturbine zu- bzw. abgeschaltet. Die Auslegung 

dieser Laderturbine werde in der Druckschrift Dl nicht 

angesprochen. Der Fachmann würde aber die Fläche einer 

soichen Turbine für Vollast optimieren. Aus den Druck-

schriften D3 und D10 erhalte er keine Anregungen, wie ér 

die Erfindungsaufgabe lösen könne. 

Die Berichte D2 und D2' bieten eine Vielzahl von Läsungen, 

aber keine systematische Lehre zum technischen Handein an. 

Eine Teillastoptiinierung im Sinne der Erfindung durch 

Flächenanpassung sei diesen Berichten nicht zu entnehxnen. 

Die Beschwerdegegnerin hat im schriftlichen Verfahren und 

wàhrend der mündlichen Verhandlung im wesentlichen 

folgendes vorgetragen: 

Der Fachinann wisse, daB un Verbundsystem die Abgase var 

der Abgasturbine auf einen höheren Druck aufzustauen seien 

als bei Motoren mit freilaufenden Abgasturboladern. Em 

erhóhtes Aufstauen könne nur durch Verringerung der 

Turbinenflãche erreicht werden. Dies bedeute, daB die 

Turbine gemäB Druckschrift Dl mit einer für Teillast 

ausgelegten Turbinenflãche versehen sei. Die Druck-

schrift Dl gebe weiterhin die Lehre, die Nutzturbine bei 
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Unterschreiten einer vorbestixnrnten Motorteillast 
abzuschalten. 

Die Beschwerdegegnerin reichte vier Druckschriften em, urn 
zu belegen, daB eine nicht ausreichende Abgasenergie und 
darnit eine nicht ausreichende Laderturbinenleistung un 
Leerlauf und bei niedriger Motorleistung auftrete. 

Hinsichtlich des Ausdrucks "optirniert" im Patent-
anspruch 1, lasse sich der Patentschrift nur entnehmen, 
daB die Fläche der Laderturbine zur Optirnierung reduziert 
werden solle. 

Was die in der Patentschrift genannte Aufgabe anbelangt, 
sei es bereits das Ziel der Druckschrift Dl, eine 
Verbesserung der Wãrrnewirtschaftlichkeit zu erreichen. Irn 
oberen Leistungsbereich erfolge eine bessere Ausnutzung 
der Wärineenergie des Brennstoffs durch den zusàtzlichen 
Betrieb der Nutzturbine. Nach Abschalten der Nutzturbine 
staue sich das Abgas auf einen häheren Druck auf, so daB 
die Laderturbine immer noch ausreichend Ladeluft liefern 
känne. 

VIII. Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der 
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des 
Patents mit folgenden Unterlagen: 

Anspruch 1 wie eingereicht während der mnündlichen 
Verhand lung, 

Ansprüche2 bis 4 wie erteilt, 

Beschreibung und Figuren wie erteilt mit einer während der 
mnündlichen Verhandlung überreichten Einfügung in die 
Beschreibung (Spalte 1, zwischen Zeile 4 und 5). 
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IX. 	Die Beschwerdegegflerifl beantragt die Zurückweisung der 

Beschwerde. 

EntscheidungSgruflde 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPU und ist somit zulässig. 

Anderuncen 

2.1 	Der geltende Anspruch 1 unterscheidet sich vom 

ursprünglich eingereichten Anspruch 1 durch folgende 

zusãtzliche Nerkmale: 

daB Laderturbine und Abgasreceiver direkt miteinander 

verbunden sind (s. Patentanmeldung: Fig. 1, 2, 6 und 

7); 

daB die Turbinenfläche so zu bemessen ist, da3auch 

im Vollastbetriebspunkt bei zugeschalteter Nutz-
turbine der gewünschte Ladedruck erreicht wird (s.. 
Patentanmeldung: Fig. 4 und Seite 7, Zeilen 22 bis. 

26, und Seite 5, Zeile 19) 

(C) daB die Nutzturbine so beinessen ist, daB sie eine 

Leistung von bis zu 30 % der Ladeturbinenleistung 

aufweisen kann (s. Patentanineldung: Seite 9, 

Zeilen 22 bis 25) ; und 

(d) daB die Nutzturbine schiagartig bei einer 

vorbestiininten Motorteillast auBer Betrieb gesetzt 

wird und oberhaib dieses Grenzwertes zugeschaltet 

wird (S. Pateritanineldung: Fig. 3 bis 5 und Seite 8, 

Zeilen 14 bis 20) 
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Da diese zusàtzlichen Merkmale in der ursprünglichen 
Patentanmeldung (vgl. die in Kiaraniern angegebenen Stellen) 
of fenbart sind, erfüllt der vorliegende Anspruch 1 somit 
die Voraussetzung von Artikel 123 (2) EPU. 

	

2.2 	Der geltende Anspruch 1 unterscheidet sich vom erteilten 
Anspruch 1 durch die obengenannten zusàtzlichen 
Merkinale (a), (b), (C) und (d) (teilweise). Sein Schutz- 
umfang ist somit gegenüber dem des erteilten Anspruchs 1 
eingeschränkt. 

Der Anspruch 1 erfüllt somit auch die Voraussetzung von 
Artikel 123 (3) EPU. 

	

2.3 	Die geltenden abhängigen Ansprüche 2 bis 4 entsprechen den 
ursprunglichen sowie den erteilten Ansprüchen 2 bis 4. 
Auch sie erfüllen sornit die Voraussetzungen von 
Artikel 123 EPU. 

	

2.4 	Die geltende Beschreibung unterscheidet sich von der 
erteilten Fassung dadurch, daB in ihr die Druck- 
schrift Dli' gewürdigt ist. Gegen diese Fassung der 
Beschreibung bestehen daher keine Bedenken. 

	

3. 	Verspätetes Vorbringen 

Nachdem die Kanuner in ihrern Bescheid die Meinung vertreten 
hatte, daB das Zu- und Abschaiten der Nutzturbine geinäi3 
Druckschrift Dl nicht mit einer spezifisch vorbestinunten 
TeiilastgroBe verbunden ist, wurde die Druckschrift Dli 
(Dli') erst fünf Tage vor der mündlichen Verhandlung von 
der Beschwerdegegnerin genannt. Die Beschwerdeführerin hat 
während der mUndlichen Verhandlung akzeptiert, daB der 
Inhalt der Druckschrift Dli identisch ist mit dem des 
Gebrauchinusters Dii', das der öffentlichkeit am 
6. November 1979 zugarigiich geinacht und als soiches in der 
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DrucksChrift Dli genannt warden 1st. Diese Druck-
schrift Dl1 of fenbart eindeutig die Abschaltung einer 
Nutzturbine bei einer vorbestimmten Teillast. Beide 
Parteien und die Karnner sehen daher die Druckschrift Dli 
als relevant an. Foiglich wird dieseDruckschrift in das 
Beschwerdeverfahrefl eingeführt (Artikel 114 (1) EPU). Die 
Beschwerdeführerifl war damit einverstanden. 

Auslegung von Anspruch 1 

Das Merkinal "eine für Teillast optiinierte Turbinenfiäche" 
ist geinäl3 der ursprüngiich eingereichten Patentanineldung 
so zu verstehen, daB die Düsenfläche der Laderturbine so 
zu dimensionieren 1st, dal3 sle für einen bestimmten 
Teiliastbereich optiiniert ist, d. h. daB sie kleiner 
gestaltet ist gegenüber der Düsenfläche bei Voilast-
auslegung, die einen Turbinenquerschnitt vorsteilt, der-
den Abgasturbolader in die Lage versetzt, aileine -also 
ohne zusätziiche Anlagen - den gewünschten, vorher-
bestimmten und notwendigen Ladedruck nur bei Voliast zu 

erreichen. 

Neuheit 

Keine der im Verfahren befindlichen Druckschriften of f en-
bart einen Abgasturbolader mit säxntlichen im Anspruch 1 
enthaltenen Merkmalen. Da auch die Beschwerdegegnerin die 
Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1 im Sinne des 
Artikels 54 EPU nicht bestreitet, erübrigt sich hierfür 

eine Begrundung. 

Nàchstkommender Stand der Technik 

Die Kaminer und die Parteien sehen als nächstkommenden 
Stand der Technik den Abgasturboiader gemäB Druck- 
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schrift Dli an, auf den sich der Oberbegriff des geltenden 
Anspruchs 1 bezieht. Bei diesem bekannten Ladersystem sind 
die Laderturbine 3 und die Nutzturbine 9 direkt mit dent 
Abgasreceiver verbunden (siehe Fig. 1 und Seite 3, 
Absatz 3 der Ubersetzung). Die dortige Nutzturbine wird 
unterhaib einer vorbestiinmten Motorteillast auBer Betrieb 
gesetzt und oberhaib dieses Grenzwertes zugeschaltet 
(siehe Seite 4, Absatz 2 der Ubersetzung). 

Es wird von den Parteien nicht bestritten, daB die 
Turbinenfläche der Laderturbine gemãB Druckschrift Dli für 
Vollast (100 %) ausgelegt ist, u. a. weil die Maschine 1 
und Turbolader 13 als konventioneli bezeichnet werden 
(siehe Seite 3, Zeilen 12 bis 14 der Ubersetzung) und weil 
der maximale Ladedruck mit eingeschalteter Nutzturbine 
erst bei über 100 % Last erreicht wird (siehe Kurvenzug Pe 

in Fig. 2). 

Der Kurvenzug Pe in Fig. 2 der Druckschrift Dli zeigt 
keine abrupte Anderung un Bereich von 50 % Last, so daB 
das Zu- bzw. das Abschalten der Nutzturbine mitteis 
Ventil 8 bei einer Teillast über bzw. unter 50 % nicht 
schiagartig sondern allntâhiich erfoigt. 

	

7. 	AufcTabe, Lösung und erfinderische Tätigkeit 

	

7.1 	Der Zweck der in der Druckschrift Dli beschriebenen 
Motor-Weiterentwicklung war, die Motorleistung weiter zu 
steigern ohne den festgelegten, maximalen Zylinderdruck 
(PM) zu überschreiten. Wie es Fig. 2 zeigt, wird mit der 
Vorrichtung geinäB der Druckschrift in der Tat nicht nur 
eine groi3ere Motorleistung erreicht, sondern wird auch der 
spezifische Verbrauch mm häheren Motorieistungsbereich, 
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nämlich da wo dieNutzturbine zugeschaltet ist (ab 50 %), 
verbessert gegenüber dern gleichen Motor ohne Nutzturbine-
Zuschaltung. Das Verhalten der in der Druckschrift Dli 
vorgesteilten Vorrichtung ändert sich in niedrigen 
Teiliastbereich (unter 50 %) nicht gegenüber den Verhaiten 
der Vorrichtung ohne Nutzturbine, und schiiei3t sich 
nahtlos an das Verhalten der Vorrichtung beiin Zuschaiten 
der Nutzturbine an, d. h. die Parameter PC max, Pa, Pe und A 

werden bejm Zu- oder Abschaiten der Nutzturbine nicht 

plötzlich geândert. 

	

7.2 	Die Aufgabe besteht also darin nit einfachen Mittein 
sowohi den spezifischen Verbrauch in ganzen Drehzahl-
bereich als auch das Teiiiastverhaiten des Motors zu 
verbessern. 

	

7.3 	Die Beschwerdegegnerin trãgt vor, dai3 der Nachteil der 
Anlage geinäB Druckschrift Dii der Mangel an Luft beirn 
Betrieb der Nutzturbine sei. Der Kurvenzug Pe in Fig. 2 
der Druckschrift Dli zeige in Bereich von 70 % Last diesen 
Luftinangel. Auch Fig. 9 auf Seite 11 derDruckschrift D10 
zeige, daB bei Vollast mit einer Nutzturbine nicht der 
gleiche Ladedruck wie ohne Nutzturbine erzieibar sei. Die 
Beschwerdegegnerin weist auf die Aufgabensteiiung in 
Spalte 2, Zeilen 7 bis 12 der Patentschrift hin. 

Ferner behauptet sie, es ware naheliegend, diese Aufgabe 
zu lósen, well es bekannt sei, daB die Wahi einer 
kleineren Turbinenfläche den Receiverdruck höher aufstaue 
(und weist auf Spalte 5, Zeilen 6 bis 13 der Patentschrift 
hin). Der Fachmann würde Versuche machen, urn die Turbine-
flãche soviel wie nötig zu reduzieren. 

02953 
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Die Beschwerdeführerin erklãrt dagegen, daB der in 

Spalte 5, Zeilen 6 bis 18 der Patentschrift angegebene 

Stand der Technik nur em "interner Stand der Technik" sei 

und deshaib für die Beurteilung der erfinderischen 

Tâtigkeit nicht verwendet werderi känne. 

Obwohl in der Beschreibung der Patentschrift eine Mal3nahme 

als bekannt angegeben ist, stiznmt die Kalnmer der 

Beschwerdeführerin zu, daB angesichts der Tatsache, daB 

keine einzige Druckschrift des vorliegenden Standes der 

Technik ein Anzeichen oder einen Beweis für die 

öffentliche Zugànglichkeit dieser MaBnahme enthält, diese 

MaBnahine, die durch die Beschwerdeführerin versehentlich 

als "bekannt" bezeichnet wurde, als " interner"  Stand der 

Technik der Beschwerdeführerin zu betrachten ist, der also 

nur innerhaib und nicht auBerhalb des Betriebes der 

Beschwerdeführerin bekannt war und daher nicht öffentlich 

zugànglich war. Auch die durch die Beschwerdeführerin 

angeführte Druckschrift D2 enthält keinen Hinweis auf eine 

Receiverdruck-Erhöhung mittels Verkleinerung der Turbirien-

fläche. 

Die Kanuner ist auch der Auffassung, dal3 bei der Anlage 

gexnãB Druckschrift Dli kein Luftmangel bei Teillast 

herrscht, weil der Kurvenzug des Luft-Brennstof f-

Verhãltnisses bei Teillast über den untersten Stand Alum 

liegt (Fig. 2). Selbst wenn die Angaben in Spalte 5, 

Zeilen 6 bis 18 der Patentschrift nicht nur einen 

"internen Stand der Technik" darsteilten, ware es für den 

Fachmann nicht naheliegend, ausgehend von der Anlage geinàB 

Druckschrift Dli, zur Erfindung zu gelangen, weil diese 

Druckschrift infolge der gezeigten ausreichenden Luft-

zuführung keinen AnlaB zur Verbesserung irgendwelcher 

Nachteiie erkennen lâBt. Auch wenn ein Luftmangel tat-

sachlich vorhanden ware, gãbe es andere Lösungen als die 
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im angefochtenen Patent genannte Lösung. Darüber hinaus 
wird nach der Druckschrift Dli zwar ein verbesserter 
spezifischer Verbrauch un häheren Motorleistungsbereich 
erzielt, dies aber unter der Voraussetzung, daB der 
festgelegte, maximale Zylinderdruck (PM) voll ausgenutzt, 
aber nicht überschritten wird. Deswegen ist es für einen 
Fachmann nicht selbstverstãndlich, MaBnahmen zu ergreifen 
urn einfach den Ladedruck zu erhähen, da er dadurch eine 
unerwünschte Erhöhung des Zyiinderdrucks zu befürchten 
hat. Darüber hinaus ist dieser Druckschrift ein Hinweis, 
daB der während der Hächst-Leistung erreichte Lade- 
druck (Pe) gleich groB ist wie der Ladedruck des bei 100 % 
Vollast betriebenen Motors ohne Nutzturbine-Zuschaltung, 
nicht zu entnehmen. 

7.4 	Seite 1 (Zeilen 1 und 2 der Zusammenfassung) der 
Druckschrift Dl D of fenbart, daB bei der Verwendung einer 
Nutzturbine em höherer D.ruck vor der Abgasturbine 
aufzubauen ist. Die Beschwerdegegnerin behauptet, dies sei 
bekanntlich nur durch die Verkleinerung der Turbinenflâche 
rnaglich. 

Dagegen ist die Karniner der Meinung, daB diese Stelle 
keinen Hinweis gibt, wie dieser hähere Druck zu erreichen 
ist. Eine Druckerhöhung kann unter verschiedenen Umstãnden 
erreicht werden, ohne die erfinderische Lösung zu 
ixnpuizieren z. B. ganz aligemein durch eine Erhohung des 
Strämungs-Widerstandes strornabwärts des Receivers. Darüber 
hinaus wird auf Seite 12, Zeilen 4 und 5 der Druck-
schrift D10 eindeutig angegeben, daB beirn Vergleichstest 
die Laderturbine nicht geändert wird, so daB ein Fachmann 
einen Hinweis in Richtung der Turbinenflächen-
Verkleinerung nicht vorfindet. Abgesehen davon, daB in 
dieser Druckschrift die Nutzturbine nicht abschaltbar ist, 
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gibt die durch die Beschwerdegegnerin angegebene Stelle 
auf Seite 1 der Druckschrift D10 keinen Hinweis, für 
weiche Verbesserung eine soiche ailgeineine Information 
angewendet werden könnte. 

7.5 	Die Beschwerdegegnerin behauptet welter, daB der Fachmann 
aus der Druckschrift D2, Seite D21 - 16, Fig. 6, Zeilen 10 
und 14 die Lehre ziehen wurde, die Summe der Fláchen von 
parallel geschalteten Lader- und Nutzturbinen kleiner zu 
machen als die Flãche der Laderturbine ohne die Verwendung 
einer Nutzturbine. 

Die Druckschrift D2 und die dazugehärige Druckschrift D2' 
erwähnen nicht, wie diese Verãnderung der Nutzturbinen- 
fläche zu bewirken 1st. Fig. 5 der Druckschrift D2 zeigt 
keine Abschalt- oder Regeleinrichtung in der Zuström-
leitung, so daB davon auszugehen ist, dal3 diese Turbine 
nicht schiagartig ab-und zugeschaltet, sondern mit 
geregeltem Leitapparat versehen wird. Die Kammer entnimmt 
den Druckschriften D2 und D2' viele Ausführungsmóglich-
keiten aber keine systeinatische Lehre zum technischen 
Handeln 1111 Sinne des Gegenstands des Anspruchs 1. Em 
eindeutiger Hinweis, zur Lösung des angegebenen Problems 
der Erfindung, die im Anspruch 1 definierte bestintmte 
Bexnessung der Laderturbinen-Flãche als auch der Nutz-
turbine und eine schiagartige AuBerbetriebsetzung der 
Nutzturbine zu benutzen, 1st diesen Druckschriften D2 und 
D2' nicht zu entnehxnen. 

In Bezug auf die Stellungnahme von Herrn Prof. Dr. - 
Ing. G. Woschni steilt die Kainmer fest, daB auBer den 
Ausführungen in Bezug auf den konkreten vorpublizierten 
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Stand der Technik, die weiteren ailgeineinen Angaben nicht 
relevant sind, weil nicht bewiesen ist, daB diese Angaben 
bereits am Prioritätstag schon Gültigkeit hatten. 

7.6 	Dem Inhalt der übrigen Druckschriften 1st auch nichts zu 
entnehmen, was den Gegenstand des Anspruchs 1 nahelegen 
könnte. Ebenso weist auch eine Zusanuuenfassung der durch 
den Stand der Technik verniittelten Lehren dem Fachmann 
keinen Weg, auf dem er ohne erfinderische Tâtigkeit zu 
einem Abgasturbolader gemãi3 der Lehre des Anspruchs 1 
gelangen konnte. 

7.7 	Der Abgasturbolader nach dem Anspruch 1 beruht mithin auf 
einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 
EPU. 

Die Kammer sieht die Frage der Uberwindung eines 
wirtschaftlichen Vorurteils als nicht entscheidungs-
erheblich an. Es 1st daher nicht nötig, die Druck-
schriften D6 und D7 in Betracht zu ziehen. 

Das Patent kann deshalb mit dem Anspruch 1 sowie den auf 
ihn rückbezogenen Ansprüchen 2 bis 4, die auf besondere 
Ausbildungen des Gegenstands nach diesem Anspruch 1 
gerichtet sind, aufrechterhalten werden. 

Eine Mitteilung gemäJ3 Regel 58 (4) EPU ist in diesem Fall 
nicht nötig, weil den Parteien während der mündlichen 
Verhandlung die Näglichkeit gegeben worden ist, 
Einwendungen gegen die vorliegenden Unterlagen zu 
erheben. 
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Entscheidungsformel 

AUS diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage 

zurückverwiesen, das Patent mit den im Abschnitt VIII 

genannten Unterlagen aufrechtzuerhalten. 

Die Geschâftsstellenbeainte: 	Der Vorsitzende: 

-Mas1±ir- 	 C. Andries 

A 

Y'4 

02953 


